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Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre 
Kleine Anfrage wie folgt:   

 
1. Ist dem Senat bekannt, dass zum sog. „Kritiker-

screening“ des Films „Schutzengel“, der vom Medien-
board Berlin-Brandenburg mit 1,2 Millionen Euro ge-
fördert wurde, nur ausgewählte Pressevertreter eingeladen 
wurden und kein allgemeines Screening für alle akkre-
ditierten Journalisten stattfand? 

 
2. Sind dem Senat weitere Fälle bekannt hinsichtlich 

ähnlicher Praktiken bei Screenings von Filmen, die zu-
mindest in Teilen mit Geldern des Medienboards finan-
ziert wurden? 

 
Zu 1. und 2.: Der Medienboard Berlin-Brandenburg 

GmbH und dem Senat ist bekannt, dass Til Schweiger 
und seine Produktionsfirma barefoot Films seit Längerem 
auf sog. Pressevorführungen, d.h. Vorab-Screenings, zu 
denen Journalistinnen und Journalisten eingeladen 
werden, verzichtet, zumindest soweit es Til-Schweiger-
Filme betrifft. 

 
 
3. Wie bewertet der Senat derlei Praktiken, ins-

besondere im Hinblick auf die Pressefreiheit? 
 
4. Plant der Senat, Schritte zu unternehmen, um der-

artigen Praktiken bei öffentlich geförderten Filmen ent-
gegenzuwirken? 

 

Zu 3. und 4.: Der Senat schließt sich der Haltung der 
Medienboard Berlin-Brandenburg an, dass es Sache der 
Produzentin/des Produzenten bzw. des Verleihs ist, für 
welches Marketing und welche Pressearbeit diese sich 
entscheiden.  

Auch in der Vergangenheit hat es im Hinblick auf Be-
richterstattung über Filme Meinungsverschiedenheiten 
zwischen der Presse und Verleihern gegeben, z.B. weil 
Journalistinnen und Journalisten die Einhaltung von 
Sperrfristen (bis nach Kinostart) schriftlich zusagen muss-
ten, bevor sie Zutritt zu Pressevorführungen bekamen. 
Eine Regelung, Verleiher zu Pressevorführungen für ge-
förderte Filme zu verpflichten, würde die unternehme-
rischen Entscheidungen im Hinblick auf die Marketing-
kampagne zu stark beschränken. Der Senat plant deshalb 
nicht Schritte zu unternehmen, um Förderempfängerinnen 
und Förderempfänger zu gesonderten Pressevorführungen 
zu verpflichten. Die Pressefreiheit ist hierdurch nicht be-
rührt, da Informationen weder von staatlicher Seite noch 
von der Medienboard Berlin-Brandenburg zurückgehalten 
werden. 
 
 
Berlin, den 19. Oktober 2012 
 

 
Klaus Wowereit 

Regierender Bürgermeister 
 

 
(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 29. Okt. 2012) 


